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Fachtip des Monats: Verwaltungsreglement (VR 87)

Verzeichnis der Ziffern mit besonderen Bestimmungen für den Aktivdienst

£7« a/c/ZverLese/- ,sre//Ze ««5 //ZeveZ«sa«?wen.yZeZZ««g, tfZe aZZeT/eZZgnZne« ZwZere.wZe/'e« <7zi//Ze, zur ker-
/üg««g. -Dan« voZZre« aZZe ZZ/Ter« wZz Son/7e/Teg<?Zw«ge« /ZZr <7e« ZA:ZZvrfZe«iZ ent/iaZZe« veZ«.

Z#er ztZrsatz »SZZCZimwZ

2 1 Obliegenheiten OKK
22 2 B estandeskontrollen
24 2 Buchhaltungsperiode, Fachdienstbuchhaltung
26 4 Kreditbegehren
43 3 Vorschussmandate von Kdo Mob PI
54 Buchst b Ablieferungsfristen Buchhaltung
64 2 Soldberechtigung nicht wehrpflichtiger Freiwilliger
96 Notverpflegung und Tagesportion

107 1 Buchst b Bewilligung Pensionsverpflegung
112 Buchst a, 4 Mundportion für mitgebrachte Verpflegung
118 Beschaffungsart Verpflegung
120 2 Selbstsorge: Weisungen Generalstabschef
127 Beschaffung Verpflegung auf Mobilmachungsplatz
129 Verpflegung durch Gemeinde: Entschädigung und Zubereitung
130 Verpflegungsdepots und -magazine: Verwahrung durch Gemeinde
151 2 Buchst c Unentgeltliche Sammelplätze und Lokale für Mobilmachung
181 Reisevergütung für Auslandschweizer
182 Auslandschweizer: Dienstbüchlein als Fahrausweis
184 3 Buchst b Bewilligung Transporte durch private Gewerbe
190 2 Buchst b Bewilligung Verwendung ziviler Fahrzeuge
202 Betriebsstoff Selbstsorge
218 2 und 3 Bewilligung Verwendung ziviler Baugeräte
239 2 Telefongespräche Taxfreiheit

VR 87, Anhang 3

1.2. a. 3. Transportausweis bei Teilmobilmachung
2. 1. 2. Personentransporte: Einrücken
2.2. 2. Personentransporte: Entlassung

Anmerkung: Das VR 87 ist ein nicht klassifiziertes Reglement.

Herzlich willkommen und viel Erfolg!

Vom 1. Juni bis 4. Juli absolvieren Sie in Bern die Fourierschule 2/87. In fünf harten Wochen wird Ihnen
das Fachwissen zur späteren Tätigkeit als Fourier vermittelt. Damit Sie auch bei späteren Dienstleistun-
gen den gestellten Anforderungen gewachsen sind, offerieren Ihnen die Sektionen des Schweizeri-
sehen Fourierverbandes und die vorliegende Fachzeitschrift <Der Fourier) kurzweilige Weiterbildung zu
einem bescheidenen Beitrag.

Wir freuen uns auf Ihr aktives Mitmachen. Mit den besten Wünschen zum Schulabschluss und zum
bevorstehenden Abverdienen.
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